
1693 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Verkehrs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (1517 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die gewerbsmäßige 
Beförderung von Gütern in Rohrleitungen 

. (Rohrleitungs gesetz) 

österreich wird von einer Reihe von großen 
Rohrleitungen zur Beförderung von Energie­
trägern durchzogen, ohne 'daß 'bisher ein auf die 
spezifischen Erfordernisse des Rohrleitungsbetrie­
bes abgestelltes Gesetz vorhanden gewesen wäre. 
Der vorliegende Gesetzentwurf soll dem Bedürf­
nis nach einer gesetzlichen Regelung für diesen 
Verkehrszweig Rechnung tragen. Dieser sieht 
für die Berechtigung zum Transport von Gütern 
in Rohrleitungen eine Konzession, die Kontrolle 
von Bau und Betrieb von Rohrleitungen durch 
die 'öffentliche Hand und die Wahrung spezieller 
öffentlicher Interessen insbesondere des Umwelt­
schutzes vor. 

Wenngleich die Entscheidung über die Ertei­
lung der Konzession keine Ermessensentschei­
dung darstellt, sondern eine gebundene Ent­
scheidung sein soll, bieten doch' die Regelungen 
über die Konzessionserteilung Möglichkeiten zu 
Interessensabwägungen mit entgegenstehenden 
wirtschaftlichen, aber insbesondere auch Interes­
sen des Umweltschutzes. 

Der Verkehrsausschuß hat die obgenannte 
Regierungsvorhge in seiner Sitzung am 25. April 
1975 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Verkehr La n c erstmalig in Verhandlung ge­
zogen und einen Unterausschuß eingesetzt, dem 
VOn der Sozialistischen Partei österreichs die 
Abgeordneten Alb e r e r, B re gar t n e r, 
Ing. Hob 1, T r eie h 1 und T roll, von der 
österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. F i e die r, H i e tl, DDr. K ö ni g und 
o f e n b ö c'k sowie von der Freiheitlichen 
Part~i österreichs der Abgeordnete Dr. S t i x 
angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seinen Sitzungen am 27. Mai 1975 und am 

26. Juni 1975 unter Beiziehung von Sachver­
ständigen eingehend beraten und eine Reihe. von 
Knderungen und Ergänzungen an dem Gesetz­
entwurf vorgeschlagen. 

Der Verkehrsausschuß hat in seiner· Sitzung 
am 26. Juni 1975 den BeriCht 'des Unteraus­
schusses entgegengenommen und die Regierungs­
vorlage mit den vom Unterausschuß vorge­
schlagenen Knderungen neuerlich in Beratungge~ 
zogen. 

Die Beratung des Verkehrsausschusses hatte 
folgendes Ergebnis: 

Zu § 1 Abs. 4: 

Da es sich beim vorliegenden Gesetzentwurf 
um die Regelung einer gewerberechtlichen Ma­
terie handelt, wurden dem Entwurf die Bestim­
mungen der Gewerbeordnung zugrundegelegt. 
Nur dort, wo die Eigenart des Rohrleitungs­
transportes bzw. der Rohrleitungsunternehinen 
eigene Regelungen erforderlich erscheinen lassen, 
wurden solche in den Gesetzentwurf aufgenom­
men. 

Der Ausschuß ist daher der Auffassung, daß 
dort, wo dieser Gesetzentwurf Sonderregelungen 
vorsieht, so z. B. das Erfordernis von Konzes­
sionen, Bewilligungen und Genehmigungen für 
den bestimmten Sachverhalt, nur diese Regelun­
gen und nicht auch die Bestimmungen der Ge­
werbeordnung anwendbar sin'd (Grundsatz der 
Spezialität). 

Zu§4: 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die 
im § 4 genannten Betriebe nicht im Eigentum 
einer Rechtsperson' stehen müssen und wirt­
schaftlich voneinander unabhängig sein können. 
Im' Hinblick auf § 2 Abs. 4 und § 43 Abs. 6 
fallen unter den Begriff Werksverkehr nicht 
Gasversorgungsleitungen. 
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2 1693 der Beilagen 

Zu § 10: 

Der Hinweis auf den § 16 Abs. 3 EKHG im 
§ 10 Abs. 2 bedeutet, daß die Haftungsgrenzen 
(§ 11 Abs. 1) für Schäden an Liegenschaften 
nicht gelten. 

Zu § 38 Abs. 2: 

Diese Bestimmung soll die Betrauung des tech­
nischen überwachungsvereines zur Erfüllung von 
Aufgaben im Rahmen der behördlichen Aufsicht 
gesetzlich ermöglichen. Unbeschadet 'dessen steht 
es der Behörde jederzeit frei, Zivilingenieure im 
Rahmen des Ziviltechnikergesetzes zur Begut­
achtung heranzuziehen. 

Zu § 43 Abs. 6: 

Dieser Gesetzentwurf dient zur Integration 
des Transportmittels Rohrleitungen in die Ver­
kehrspolitik. Dementsprechend liegt das Schwer­
gewicht seiner Anwendung in der verkehrs­
politischen Zielsetzung. Durch die weitgehende 
Mitwirkung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie bei seinem Vollzug ist 
die entsprechende Berücksichtigung energiewirt­
schafdicher Aufgaben gewährleistet. 

Dementsprechend schließt die Bestimmung des 
§ 43 Abs. 6 aus, daß im Konzessionsverfahren 

Trekhl 
Berichterstatter 

nach diesem Gesetzentwurf für Gasfernleitung~n, 
also solche mit überwiegend transportpoIitischen 
Aufgaben, parallel ein zweites Verfahren nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz abgeführt werden 
muß. 

Unberührt davon bleibt die Anwendung des 
Energiewirtschaftsgesetzes auf die mit der Gas­
fernleitung allenfalls verbundenen Energiever­
sorgungsaufgaben. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Ing. Hob 1, 
DDr. K ö n,i g und Dr. S t i x sowie der Bun­
desminister für Verkehr La n c beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf mit den beigedruck­
ten Abänderungen einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ver­
kehrsausschuß somit den An t rag, der Natio­
nalrat wolle dem von der Bundesregierung vor­
gelegten Gesetzentwurf (1517 der Beilagen) mit 
den an g e s chi 0 s s e ne n Ab ä n der u n­
gen die verfassungsmäßige ,Zustimmung ertei­
len. 

Wien, am 26. Juni 1975 

Troll 
Obmann 

). 
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-j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 1517 der Beilagen 

1. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Soweit andere bundes- oder landesrecht­
liche Vorschriften Genehmigungen oder Bewilli­
gungen für die vom Geltungsbereich dieses 
Gesetzes erfaßten Rohrleitungen vorsehen, blei­
ben diese Vorschriften unberührt, soweit in die­
sem Gesetz nichts anderes bestimmt wird. 

2. § 6 Abs.5 erhält folgende Fassung: 

(5) Kommt über die vom Interessenten für 
diese erweiterte Nutzung zu erbringende Gegen­
leistung keine Einigung zustande, so entscheidet 
hierüber das Gericht im Verfahren außer Streit­
sachen. Der Bemessung sind die verhältnismäßig 
anteiligen Kosten für die Errichtung und' den 
Betrieb der Rohrleitung zugrunde zu legen, 
wobei davon auszugehen ist, daß dem Konzes­
sionswerber und den Interessenten die der Art 
nach gleichen Vorteile und Lasten zu angemes­
senen Anteilen zukommen sollen. Bei dieser Be­
messung ist von betriebswirtschaftlichen Grund­
sätzen auszugehen. 

3. Nach dem Abs. 6 ist ein Abs. 7 folgenden 
Inhaltes aufzunehmen: 

(7) über sonstige Streitigkeiten aus der erwei­
terten Nutzung ist im streitigen Verfahren zu 
entscheiden. 

4. Im § 8 Abs. 2 Z. 10 ist das Wort "Landes­
regierung" durch das Wort "Landesregierungen" 
zu ersetzen. 

5. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Der § 5 Abs. 2 und die §§ 6 bis 8, 10 bis 14, 
15 Abs. 2, § 16 Abs. 3 und die §§ 17 bis 20 und 
23 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, 
BGBl. Nr. 48/1959, gelten sinngemäß. . 

6. Dem § 13 Abs. 1 ist folgender Satz anzufü­
gen: 

Die Versicherung muß jedoch einen Schaden 
durch höhereGewalt(§ 9 EKHG) nicht decken. 

7. Der § 13 Abs. 3, 2. Satz erhält folgende 
Fassu?g: 

Dies jedoch nur, wenn mit diesem Staat im Zeit­
punkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages 
Vollstreckungsrechtshilfe vereinbart ist und die 
Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes besteht. 

8. § 18 Abs. 2 Z. 3 erhält folgende Fassung: 

3. ein Verzeichnis der betroffenen Grundstücke 
mit Grundstücksnummer und grundbücher­
licher Einlagezahl, Namen und Anschrift der 
Eigentümer der Grundstücke und der an 
diesen Grundstücken sonst dinglich berech­
tigten Personen mit Ausnahme der Hypo­
thekargläubiger sowie des. beanspruchten 
öffentlichen Gutes unter Angabe der zustän-
.digen Verwaltungen; -

9. Im § 19 Abs. 3 ist das Wort "laden" durch 
das WOrt "hören" zu ersetzen. 

10. § 20 Abs. 2 letzter Satz erhält folgende 
Fassung: 

Des weiteren können auch solche Auflagen vorge­
schrieben werden, die gewährleisten, daß die Er­
richtung und der -Betrieb der Rohrleitungsanlage 
keine Verunreinigung der ober- und unterirdi­
schen Gewässer und der Luft, keine Beeinträch­
tigung der Wasseranlagen sowie keine vermeid­
bare Versdllechterung der physikalischen und 
biologischen Beschaffenheit der Grundstücke so­
wie keine Beeinträchtigung der militärischen 
Interessen der Landesverteidigung zur Folge 
haben. 
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11. Im § 24 Abs. 3 hat der'3. Satz zu entfallen. 

12. Dem § 30 Abs. 2 ist folgender Abs.3 anzu-
schließen: . 

(3) Von der Genehmigung nach Abs. 1 sind 
Vorhaben ~m Rahmen von Einsätzen des Bundes­
heeres gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 181/1955 oder der Vorbereitung dieser Ein­
sätze sowie die Errichtung und Erhaltung von 
Landesbefestigungsanlagen und militärischen 
Sperrvorsorgen ausgenommen. 

13. § 41 Abs. 2 Z. 9 erhält folgende Fassung: 

9. wer ein Vorhaben ausführt, das die Sicher­
heit einer Rohrleitungsanlage beeinträchtigt, 
ohne die gemäß § 30 erforderliche Bewilli­
gung der Behörde einzuholen. 

14. Dem § .43 Abs. 6 ist als 2. Satz anzu­
schließen: 

15. Die Abs. 3 und 4 des § 44 erhalten folgende 
Fassung: 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr betraut und 
zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich 
des § 16, soweit Verordnungen über die Ver­
meidung der Verunreinigung der ober- und 
unterirdischen Gewässer, der Vermeidung 
von Beeinträchtigungen von Wasseranlagen 
und der Vermeidung der Verschlechterung 
der physikalischen und biologischen Beschaf­
fenheit der Grundstücke in Betracht kommen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie hin­
sichtlich des § 5 Abs. 7 und des § 16, soweit 
Verordnungen zur Abwendung von Ge­
fahren, von die Sicherheit bedrohenden Be­
triebsarten und zur Vermeidung von Ge­
fährdungen der öffentlichen Energieversor-
gung und des Bergbaues in Betracht kommen. 

(4) Mit der Vollziehung der §§ 6 Abs. 5, 10 bis 
13 und 28 Z. 3 und 6 zweiter bis vierter Satz ist 
der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Verkehr betraut. 

Wird jedoch aus einer Gasfernleitung Gas an Gas- ' 
versorgungsunternehmen oder Endverbraucher 
abgegeben, so findet ab den jeweiligen Abgabe­
stellen für jene Leitungsteile, welche dieser Ver­
sorgung dienen, das Energiewirtschaftsgesetz 
samt den dazu ergangenen Verordnungen und Der bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeich­

nung 5. Erlässen Anwendung. 
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